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Zum Titel
Nicht nur für uns Kleingärtner ist jetzt
Erntezeit. Auch einige tierische Mit-
bewohner, wie z.B. diese Hornisse
(Vespa crabro), tun sich am süßen Obst
gütlich. Übrigens: Der Stich der streng
geschützten Hornisse ist zwar sehr
schmerzhaft, aber nicht gefährlicher
als der von Biene oder Wespe – so-
fern man kein Allergiker ist. Aussagen
wie „Sieben Stiche töten ein Pferd”
gehören ins Reich des Aberglaubens.

Foto: Hans Peter Dehn / pixelio.de

In den Leipziger Kleingärtnervereinen
sind mehrere tausend Gartenfreun-
dinnen und Gartenfreunde ehrenamt-
lich tätig, über 1000 sogar in gewähl-
ten Vorständen. Doch auch Vereins-
mitglieder, die vom Vorstand mit Ver-
einsaufgaben beauftragt wurden (z.B.
Leiter von Kommissionen oder Ar-
beitsgruppen, Wegewarte, Fachbera-
ter usw.), arbeiten ehrenamtlich. Vie-
le Vereinsmitglieder sind auch ohne
Auftrag ehrenamtlich tätig. Für sie ist
es selbstverständlich, sich für ihren
Verein zu engagieren.

Ohne diesen Einsatz könnten die
Vereine nicht existieren. Gerade die
ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglie-
der sind es, die das Vereinsleben or-
ganisieren und dafür sorgen, dass der
Verein in der Öffentlichkeit positiv
wahrgenommen wird. Dafür gebührt

Mit Wirkung vom 1. Januar 2021
wurde diese Ehrenamtspauschale auf
840 Euro pro Jahr erhöht. Vorausset-
zung für die Steuerfreiheit ist jedoch,
dass der die Vergütung zahlende Ver-
ein tatsächlich wegen der Förderung
gemeinnütziger Zwecke steuerbegüns-
tigt ist und dass die Tätigkeit für den
Verein auch für dessen steuerbegüns-
tigten Bereich erbracht wird.

Das trifft für viele ehrenamtlich tä-
tigen Vereinsmitglieder in unseren
KGV zu. Der Gesetzgeber hat mit der
Erhöhung der sogenannten „Ehren-
amtspauschale” auf 840 Euro dem
Ehrenamt eine deutliche Anerken-
nung zukommen lassen, die jedoch
nur bei Vereinen in Anspruch genom-
men werden kann, die als steuerbe-
günstigt anerkannt sind.

Für unsere Vereine gibt es jedoch
noch weitere Bedingungen, die unbe-
dingt zu beachten sind. Die Arbeit mit
der „Ehrenamtspauschale” funktio-
niert nur dann, wenn in der Vereins-
satzung ein entsprechender Passus
dazu beschlossen wurde und wenn
der Verein das nötige Geld dafür hat.
Das könnte jedoch durch die Mitglie-
derversammlung mit den notwendi-
gen Beschlüssen (z.B. Neufassung der
Satzung, Höhe des Mitgliedsbeitrages
usw.) geregelt werden. Die Erstattung
von berechtigten Auslagen gegen Be-
leg bzw. nachgewiesener Fahrkosten
bleibt davon unberührt.                     -r

ihnen Dank und Anerkennung.
Das wird in vielen Vereinen mit Aus-

zeichnungen und Ehrungen auch um-
gesetzt. Die wenigsten Vereine nut-
zen dafür allerdings die Möglichkeit
der steuerfreien Vergütung im Ehren-
amt, die sogenannte „Ehrenamtspau-
schale”. Der Gesetzgeber hat dazu
festgelegt, dass Einnahmen bis zu ei-
ner bestimmten Höhe steuerfrei sind,
wenn sie aus nebenberuflichen Tätig-
keiten im Auftrag eines wegen der
Förderung gemeinnütziger Zwecke
steuerbegünstigten Vereins, unab-
hängig von der konkreten Art der Tä-
tigkeit, erfolgen (§ 3 Nr. 26 a Einkom-
mensteuergesetz).

Ehre, wem Ehre gebührt: Ohne Ehrenamtler
könnte unser Kleingartenwesen nicht existieren

Ganz gleich, ob Vorstand oder Wegewart – ehrenamtlich tätige Mitglie-

der halten die Vereine am Laufen. Dank der Ehrenamtspauschale kann

ihr Einsatz auch finanziell gewürdigt werden.

Das wird als „Ehrenamtspauschale“
bezeichnet und war bis Ende 2020 auf
720 Euro im Jahr begrenzt. Das heißt:
Jede empfangsberechtigte Person konn-
te bis 720 Euro im Jahr steuerfrei er-
halten.

Foto: Avij / gemeinfrei
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Bei der Rechnungslegung für 2022
muss beachtet werden, dass mit dem
1. Januar 2022 die dritte Stufe der
vom Landesverband Sachsen der Klein-
gärtner (LSK) beschlossenen Beitrags-
erhöhung wirksam wird. Konkret han-
delt es sich um 0,20 Euro pro Parzel-
le und Jahr, sodass der jährlich an den
LSK abzuführende Beitrag auf 4 Euro
steigt.

Die stufenweise Beitragserhöhung
ab 2017 wurde notwendig, weil die
allgemeine Preisentwicklung auch am
Kleingartenwesen nicht spurlos vorü-
bergeht und die Erfüllung der sat-
zungsmäßigen Verbandsaufgaben so-
wie deren Finanzierung gesichert wer-
den müssen.

Die Mitgliedsvereine der beiden Leip-
ziger Kleingärtnerverbände wurden
darüber entsprechend informiert und
die Preisanpassungen bei den Rech-
nungslegungen berücksichtigt. Damit
steigt ab 1. Januar 2022 der anteilige
Beitrag je Parzelle für die Mitglied-
schaft des Kleingärtnervereins im Klein-
gärtnerverband um 20 Cent pro Jahr.
Darin enthalten ist u.a. der anteilige
Beitrag für die Mitgliedschaft des LSK
im Bundesverband Deutscher Garten-
freunde.

Der Beschluss über die stufenweise
Beitragserhöhung des LSK ist für alle
Mitgliedsverbände verbindlich und
bedarf keiner weiteren Beschlussfas-
sung.                                                      -r

Nicht vergessen: Rechnungslegung muss
zum 1. Januar 2022 angepasst werden

Die Wanderstrecke im Überblick. Wandern Sie mit?        Grafik: SLK

Mehr dazu im Netz unter
www.stadtverband-leipzig.de/16-
wanderung-durch-kleingartenanlagen-
am-18-september-ist-es-soweit/

Am 18. September wird wieder gewandert!

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Nachdem der Termin im Mai wegen

der Corona-Situation nicht zu halten war, klappt’s im September mit der

16. Wanderung durch Leipziger Kleingartenanlagen. Sind Sie dabei?

Streichen Sie sich den 18. September
im Kalender dick an, denn an diesem
Tag wird gewandert! Alle Kleingärt-
ner, Naturfreunde und Wandervögel
(und natürlich auch -innen) sind herz-
lich zur Teilnahme an der 16. Wande-
rung durch Leipziger Kleingartenan-

lagen und ein gehöriges Stück Auwald
eingeladen.

Start und Ziel befinden sich in der
Anlage des Kleingärtnervereins „An
der Dammstraße” e.V. Los geht’s um
10 Uhr. Die rund acht Kilome-
ter lange Strecke führt durch

drei Stadtteile und sieben Kleingärt-
nervereine. Für Speis’ und Trank ist
nicht nur „An der Dammstraße”, son-
dern auch entlang der Strecke ge-
sorgt. Wer im Wanderheft alle sieben

Stempel vorweisen kann, erhält im
Ziel gratis Grillwurst und Getränk,
außerdem gibt es wieder tolle Ge-
winne beim OBI-Quiz.                  -ad
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Der KGV „Kultur” nimmt als einzi-

ger Leipziger Verein am Landeswett-

bewerb „Gärten in der Stadt” teil.

Was hat den Vorstand des Vereins

zur Teilnahme veranlasst?

Unser Verein hat sich kontinuierlich
und stetig positiv entwickelt,
viele Ideen wurden umgesetzt
und ein neues Gestaltungskon-
zept erarbeitet, wie wir den
Verein attraktiv für jeden ge-
stalten könnten. Dabei den-
ken wir auch an Bürgerinnen
und Bürger, die keinen Pacht-
garten im Verein haben, z.B.
mit Begegnungsgarten, Infopoint KGP
Südost mit Bänken im Grünen zwi-
schen Blumen und Bäumen etc. Na-
türlich steht im Konzept die klein-
gärtnerische Nutzung der Parzellen
im Vordergrund. Viele unserer Mitglie-
der haben sich Mühe gegeben und
ihre Parzelle sowie die Gemeinschafts-
flächen der Anlage ordentlich gestal-
tet und gepflegt. Das freut uns als
Vorstand besonders, denn daran merkt

Fragen an …
… Holger Große, Vorsitzender des KGV „Kultur” e.V.3 ?????     ?????     ?????

Welche Impulse für die weitere Ver-

einsarbeit erwarten Sie im Zusam-

menhang mit der Wettbewerbsteil-

nahme?

Wir wollen unseren Mitgliedern ein-
fach deutlich machen, wo wir mo-
mentan als Verein stehen, völlig un-
abhängig von einer Platzierung. Mal
ehrlich gesagt, wer die „Kultur“ vor
zig Jahren kannte, reibt sich mitt-
lerweile die Augen, was hier pas-
siert. Neue Ideen gehen uns nie aus,
die Umsetzung ist dann die andere
Seite. Auch für den Vorstand ist es
wichtig, einfach zu wissen, „ja du
hast bisher alles richtig gemacht“.
Natürlich ist uns klar, dass wir hier
und da nachbessern müssen, aber
wir lieben den Verein mit seinen 117
Jahren so wie er ist. Mittlerweile ha-
ben wir wöchentlich viele Anfragen
nach freien Parzellen. Wir haben al-
lerdings schon seit Jahren nichts mehr
frei, dies zeigt uns auch deutlich, wie
beliebt unser Verein im Wohnum-
feld ist.

Holger Große

man, dass die Mitglieder sich mit Ver-
ein und Vorstand identifizieren.

Welche sichtbaren Ergebnisse der

Vereinsarbeit standen bei der Be-

wertungsbegehung am 16. Juli im

Mittelpunkt ihrer Präsentati-

on?

Die liebevolle Gestaltung von
Freiflächen, die vielen Aktio-
nen, wie Künstlergarten mit Aus-
stellungen internationaler Künst-
ler, der ökologische Aspekt, So-
larwegbeleuchtung der Haupt-
wege, komplette Wärmedäm-

mung des Vereinshauses, der kom-
plette Neubau des Spielplatzes, die
Streuobstwiese mit Weingarten, die
umstrukturierte Kompostanlage und
mehr. Auch die Pflege der Pachtgär-
ten, die Sauberkeit und Ordnung wa-
ren deutlich sichtbar. Jeder gestaltet
seinen Garten, wie es ihm gefällt, na-
türlich immer unter Beachtung der
Kleingartenordnung und des Bundes-
kleingartengesetzes.

Es war das Jahr 1929, als sich die bei-
den bis dato unabhängigen Kleingar-
tenanlagen „Gartenfreunde” und „Süd-
ost” zum Kleingärtnerverein „Garten-
freunde Südost” e.V. zusammenschlos-
sen. Im gemeinsamen Vertrag wurde
das besiegelt und 1911 als das offizi-
ell gültige Gründungsjahr festgelegt.
110 Jahre ist das nun her und der im
Leipziger Stadtteil Marienbrunn an-
sässige Verein nahm das zum Anlass,
um am ersten Juliwochenende zur Dop-
pelveranstaltung aus Jubiläumsfeier
und Sommerfest einzuladen. An bei-
den Tagen folgten insgesamt 1.300
Besucherinnen und Besucher, darun-
ter 250 Ehrengäste, der Einladung.

Nicht nur Vereinsvorsitzender Mi-
chael Baumann nutzte die Feierlich-
keiten, um dankende Worte an alle
Gartenfreunde zu richten, auch Gun-
ter Urmoneit, Schriftführer des Stadt-
verbandes Leipzig der Kleingärtner
e.V. (SLK), hielt eine feierliche Rede.

Anschließend wurden 20 Garten-

freunde und Gartenfreundinnen für
ihr verdienstvolles Wirken gewürdigt
und ausgezeichnet. Das Jubiläum bot
zugleich den passenden Rahmen für
die Einweihung des vereinseigenen
Gartenlehrpfades, der mit der Unter-
stützung des SLK geschaffen wurde.

Abgerundet wurde der Lehrpfad durch
ein Bienenhotel, das als ehrgeiziges
Projekt der Kinder angefertigt wurde,
die auf dem anschließenden Sommer-

fest ebenso ihren Spaß fanden. Zu
den Glanzlichtern der Familienunter-
haltung gehörten die Auftritte der
Tanzgruppe, die Gartentombola, wel-
che mit attraktiven Preisen aufwarte-
te, sowie eine Fahrt in der Western-
eisenbahn.

Am Abend fanden die Festlichkeiten
mit einem Lampionumzug und einem
musikalisch unterlegten Feuerwerk
einen feierlichen Abschluss.               KV

110 Jahre „Gartenfreunde Südost” e.V. gefeiert

Die Mitglieder des Kleingärtnervereins blieben bei ihrem Jubiläum nicht

unter sich. Ihr buntes Programm lockte auch zahlreiche Gäste aus der

Umgebung der Anlage, die dabei Neues über die Vereinsarbeit erfuhren.

Die Kinder

des Vereins

weihen das

selbstgebaute

Bienenhotel

ein.

Foto:

Michael Bau-

mann
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Glückwünsche
zum Geburtstag

Wir gratulieren in den Vereinen Am

Wetterschacht 1936: Hans-Peter Gal-
le zum 84., Alfred Bormann zum 81.,
Dr. Antje Rüdiger 70., Landfrieden:

Hans Voitel zum 82., Gabriele Baum-
bach zum 70., Neues Leben: Klaus
Kramer zum 85., Osthöhe: Eva Haase
zum 87., Karin Aßmus z. 81., Reichs-

bahn Connewitz: Marie-Luise Preisig-
he zum 80., Gitta Beyer zum 78., Ing-
rid Ast zum 77., Seilbahn: Waltraut
Pätzold zum 91., Dieter Preuß, zum
70., Elfriede Steffan zum 70., Volks-

hain-Anger: Rose-Marie Voigt zum
89., Hans Stache zum 83., Christine
Pilz zum 60., Zum Hasen: Dieter Just
zum 83., Helmut Schneider zum 80.,
Gabriele Hanitzsch zum 70.

Wissenswertes (nicht nur) für Neulinge (9)

Wer eine Parzelle pachten möchte, muss auch Vereinsmitglied werden.

Es geht jedoch um mehr. Ohne unsere Kleingärtnervereine (KGV) gäbe

es keine Gärten zu sozialverträglichen Preisen.

Wir gratulieren sehr herzlich

Marlies Ehrke,
1. Vorsitzende des KGV „Ostvorstadt” e.V., zum 65. Geburtstag, und

Eckhardt Schrepfer,
1. Vorsitzender des KGV „Dr. Schreber” e.V., zum 55. Geburtstag.
Wir wünschen ihnen alles Gute, Gesundheit, Glück und viel Freude an der Vereins- und
Vorstandsarbeit und verbinden dies mit einem herzlichen Dankeschön für ihren jahrelan-
gen, aktiven Einsatz für Verein und Stadtverband.

Vorstand und Mitglieder der KGV „Ostvorstadt” e.V. und „Dr. Schreber” e.V. sowie
der Vorstand des Stadtverbandes Leipzig der Kleingärtner e.V.

Die Mitgliedschaft in einem KGV be-
deutet zugleich die Einbindung in so-
ziale Netze von Menschen unterschied-
lichen Alters, mit unterschiedlichem
Familien- und Berufsstatus, zuneh-
mend auch unterschiedlicher ethni-
scher Herkunft.

Im KGV engagieren sich Menschen
freiwillig und nahezu ausschließlich
ehrenamtlich, um ihrem Hobby, dem
Gärtnern in der Freizeit, nachzuge-
hen. Was dabei zu beachten ist und
welche Rechte und Pflichten jedes
Mitglied hat, ist in der von der Mit-
gliederversammlung beschlossenen
Satzung des Vereins eindeutig festge-
legt. Für Neulinge – oder solche, die
es werden wollen – lohnt sich ein
Blick in die Satzung immer und kann
Ärger ersparen.

Die Mitgliedschaft in einem KGV ist
verhältnismäßig kostengünstig, weil
sich eine erhebliche Anzahl Mitglieder
ehrenamtlich engagiert. Das spart viel
Geld, das anderenfalls evtl. ein Ver-
waltungsapparat „schlucken” würde.

Das Betreiben und die Organisation
einer Kleingartenanlage verlangen ein
gewisses Maß an Organisiertheit, um
die rechtlichen und praktischen An-
forderungen der Kleingärtnerei zu er-
füllen. So müssen z.B. die Gemein-
schaftseinrichtungen gebaut, gepflegt
und verwaltet werden. Auch das Pacht-
system im Kleingartenwesen bringt
einen beträchtlichen Verwaltungs-
und Bürokratieaufwand mit sich. Es
müssen z.B. Rechnungen erstellt, Pach-
ten und andere Forderungen eingezo-
gen und weitergeleitet werden sowie
die Einhaltung der Verträge, Ordnun-
gen und Gesetze gewährleistet wer-
den.

Die von der Mitgliederversammlung
demokratisch gewählten und ehren-
amtlich tätigen Mitglieder des Vor-
standes tragen für die Organisation
und Durchführung dieser Aufgaben
eine hohe Verantwortung. Sie können
ihr dann gut nachkommen, wenn ih-
nen weitere ehrenamtlich tätige Hel-
fer zur Seite stehen.

gebnisse sind für die öffentliche An-
erkennung des Vereins und der Leis-
tungen der Kleingärtner zum Erhalt
der Lebensqualität in der Stadt von
Bedeutung.

Ausdruck guter und wirksamer Ar-
beit sind auch Teilnahme (und Platzie-
rungen) an verschiedenen Wettbe-
werben (Kleingartenanlage des Jah-
res, Landes- und Bundewettbewerb).
Bei den Gartenfreunden, die daran
beteiligt waren, entwickelt sich be-
rechtigter Stolz auf das Erreichte und
damit auf ihren Verein.

In diesem Sinn kann jedes Vereins-
mitglied mitwirken. Oft reicht dafür
schon ein Gespräch mit dem Vorstand
oder eine Willensbekundung in der
Mitgliederversammlung. Besonders
wertvoll ist es, wenn in diesem Zu-
sammenhang noch berufliche Fähig-
keiten und Erfahrungen einfließen.

Der KGV ist ein kleiner Lebensbe-
reich in der Stadt, den jedes Vereins-
mitglied mitgestalten kann. Die Ge-
meinschaft der Kleingärtnerinnen und
Kleingärtner, das gemeinsame Hobby
und der funktionierende Verein sind
wesentliche Grundlagen für erfolgrei-
ches Gärtnern jedes Mitgliedes.   -gm

Quelle: P. Nessler/K. Duckstein „Ver-
einsrecht im Kleingärtnerverein”

Auch das ist Vereinsleben: Keine Kinder-

und Sommerfeste ohne ehrenamtlich tä-

tige Helfer.                                    Foto: SLK

Das trifft auch auf andere Bereiche
des Vereinslebens zu. Es müssen u.a.
Mitgliederversammlungen, Schulungs-
und Informationsveranstaltungen, Ar-
beitseinsätze, gesellige Veranstaltun-
gen usw. organisiert und durchge-
führt werden.

In vielen Vereinen gibt es  in diesem
Zusammenhang gute Erfahrungen mit
ehrenamtlich tätigen Kommissionen,
Arbeitsgruppen, Wegewarten usw. Das
sind auch Möglichkeiten, die von in-
teressierten Vereinsmitgliedern ge-
nutzt werden können und sollten, um
sich einzubringen und zu beteiligen.

Diese ehrenamtliche Tätigkeit ist
weit mehr als nur die satzungsgemä-
ße Pflicht. Die damit erreichten Er-
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Wir gratulieren herzlich unseren Gartenfreunden

Hans-Joachim Tust,
1. Vorsitzender des KGV „Glück Auf” e.V. Mölkau, zum 73.,

Lothar Prautzsch,
1. Vorsitzender des KGV „Mühlengrund Taucha” e.V., zum 72.,

Dieter Haberkorn,
ehem. stellvertretender Vorsitzender und Kreisfachberater des KVL, zum 70.,

Marion Pfützner,
1. Vorsitzende des KGV „Zur Erholung” e.V. Großdeuben, zum 63.,

Gert Müller,
1. Vorsitzender des KGV „Glück Auf” e.V. Taucha, zum 60., und

Holger Pohl,
1. Vorsitzender des KGV „Einheit Schkeuditz” e.V., zum 53.

Wir wünschen alles Gute, Gesundheit und Glück sowie weiterhin viel Freude an der
Vereins- und Vorstandsarbeit und verbinden dies mit einem herzlichen Dankeschön für
ihren jahrelangen, aktiven Einsatz für Verein und Kreisverband.

Vorstand und Mitglieder der Kleingärtnervereine sowie
der Vorstand des Kreisverbandes Leipzig der Kleingärtner Westsachsen e.V.

Nelke-Jagd

Rico Nelke

Qualifizierter Jäger

Hier erreichen Sie mich:
E-Mail: kontakt@nelke-jagd.de

Telefon: 0162 7617090
www.nelke-jagd.de

Probleme mit Waschbär,

Fuchs, Marder oder Enok?

• Fallenberatung & Fang

• Dachbodenreinigung

• Schadensbehebung am

Objekt

• tierschutzgerechter

Umgang

• Vergrämungsmaßnah-

men vor Ort

• Schulung in ihrem

Kleingärtnerverein zum

Umgang mit Fallen

Alle hatten im „großen Saal” des Ver-
einsheims „Gartenfreunde West-Rück-
marsdorf”  e.V. genügend Abstand,
die großen Fenster sorgten für hinrei-
chende Lüftung. Mit 15 interessierten
Vorstandsmitgliedern aus den Verei-
nen gab es deutlich mehr Zuspruch
als zur letzten Schulung vor zwei Jah-
ren. Ob es der Wissenshunger nach
langen Zeit ohne  Präsenzveranstal-
tungen ist, es mehr Nachfragen in den
Vereinen gibt, neue Mitglieder in Vor-
ständen arbeiten oder in jüngerer Zeit
häufiger Probleme bei Bauverstößen
aufgetreten sind, können Gründe fürs
gewachsene Interesse sein.

Wie dem auch sei, nur Vorstände
mit fundiertem Wissen sind in der
Lage, den Pächtern gegenüber rechts-
sicher aufzutreten und somit auch
Schaden vom Verein abzuwenden.

Um bei neuen Pächtern sicher han-
deln zu können, müssen mit dem bis-
herigen Pächter der Parzelle wichtige
Voraussetzungen geschaffen werden.
Die Durchführung einer Wertermitt-
lung der Parzelle beim abgebenden
Pächter ist eine Grundvoraussetzung,
damit dem neuen Pächter die Parzel-
le im pachtkonformen Zustand über-
geben wird. Es ist für einen Vorstand
rechtlich problematisch, vom abge-

benden Pächter das Entfernen unzu-
lässiger Baulichkeiten oder Anpflan-
zungen zu verlangen, die ggf. von ei-
nem früheren Vorstand geduldet oder
erlaubt wurden, obwohl dies nicht
zulässig war. Hier sollten alle Vorstän-
de auch schon in Voraussicht an ihre
möglichen Nachfolgepächter denken.

Neben Beispielen aus der Praxis wur-
den „am Gesetzestext entlang” Daten
aus DDR-Zeiten benannt, die bis heu-
te für uns wichtig und (meist) nützlich
sind. Hier ging es vor allem um zuläs-
sige Größen und Ausstattungen von
Lauben, die unter Bestandsschutz § 20a
Ziffer 7 BKleingG fallen, um das Ver-
bot zur Nutzung der Gärten zum dau-
erhaften Wohnen sowie erlaubte Grö-
ßen von Gewächshäusern und Garten-
teichen. Auch Badebecken und Spiel-
bzw. Sportgeräte für Kinder waren ein
Thema. Die Anfragen von Vereinsvor-
sitzenden und Pächtern an den KVL
zeigen, dass diese Themen in den Ver-
einen auf der Tagesordnung stehen.

Auch besondere Fälle wurden erör-
tert, wie z.B. Eigentümer von Boden-
flächen, die die Klage zur Kündigung
von Pachtverträgen anstreben, mit
dem Ziel, Flächen umzuwidmen oder
auf einen Eigentümergarten inner-
halb des Vereins bestehen.

Zum Schluss wurde der Entwurf der
neuen Bauordnung des KVL bespro-
chen. Es schwer, den Spagat zu finden
zwischen Vereinsvorständen, denen
die Regelungen darin zu weit gehen,
und anderen, die in der neuen Bau-
ordnung viel mehr geregelt haben
möchten. Allen kann man es da nicht
recht machen. Letztendlich entschei-
den die Vertreter der Mitgliedsver-
eine bei der nächsten Mitgliederver-
sammlung abschließend darüber.

Hoffen wir auf weitere rege Teil-
nahme bei Schulungs- und Informa-
tionsveranstaltungen in den nächsten
Wochen, wer weiß, was uns der Herbst
bringt …

Die Präsentation der Veranstaltung
wurde den Vereinsvorsitzenden auf
der Homepage im internen Bereich
zur Verfügung gestellt und kann he-
runtergeladen werden.                   ThK

Erfolgreiche Schulung für Bauverantwortliche

Endlich war es wieder soweit: Am 3. Juli konnte der Kreisverband Leip-

zig der Kleingärtner Westsachsen e.V. (KVL) wieder eine Präsenzveran-

staltung mit Vertretern der Mitgliedsvereine durchführen.



• 07.08.: „An der Dammstraße”
• 07.08.: „Am Kärrnerweg”
• 14.08.: „Schreber-Hauschild”

Kinder- und
Sommerfeste

Infoveranstaltung für Mitgliedsvereine
• 18.09., 10 Uhr: Stadt Taucha, Panitzsch und Borsdorf,  Vereins-

heim KGV „Einigkeit” e.V. Taucha

• 20.09., 17 Uhr: Stadt Markkleeberg und Umland, Vereinsheim KGV
„Südstern” e.V. Markkleeberg

• 22.09., 17 Uhr: Stadt Markranstädt und Umland,  Vereinsheim KGV
„Anton Vockert 1894” e.V. Markranstädt

• 23.09., 17 Uhr: Stadt Leipzig,  Vereinsheim KGV „Gartenfreunde
West-Rückmarsdorf” e.V.

• 24.09., 17 Uhr: Stadt Schkeuditz, Vereinsheim KGV „Schkeuditz
1915” e.V.

Rechtsberatung für die Vereine
• 09.09., 9 bis 13 Uhr, Geschäftsstelle, nach Anmeldung

Fachberatung
• 14.08., 10 Uhr: Beratung und Schnitt an Obstgehölzen und Beeren-

sträuchern, KGV „Einheit” Schkeuditz e.V., Merseburger Straße 12,
Schkeuditz, Treffpunkt Vereinsheim

• 21.08., 10 Uhr: Beratung und Schnitt an Pfirsich und Aprikose,
KGV „Am Finkenweg” e.V., Ochsenweg 24, 04178 Leipzig, Treff-
punkt Schaukasten/Park der Bäume

• 22.08., 10 Uhr: Beratung und Schnitt an Süß- und Sauerkirsche,
KGV „An der Mühle” Baalsdorf e.V., Baalsdorfer Straße 147, 04316
Leipzig, Treffpunkt Vereinsheim

• 22.08., 10 Uhr: Beratung und Schnitt am Apfelbaum und Infos zu
Ersatzpflanzungen Buchsbaum, KGV „Dr. Karl Foerster” e.V.,
Miltitzer Straße 80, 04205 Leipzig, Treffpunkt Haupteingang

Erweiterte Vorstandssitzung
• 19.08. und 16.09., 15 Uhr, in der Geschäftsstelle

Stammtischgespräch
• 14.08.: „Ordnungen im Verein”, 11.09.: „Haushaltsplan/Mitglieds-
beitrag”, jeweils 10 Uhr in der Geschäftsstelle, ohne Einladung

Sitzung des Leipziger Kleingartenbeirates
• 16.09., 17 Uhr, Ort steht noch nicht fest

Sprechstunde des Kreisverbandes
• Jeden Dienstag, 13 - 18 Uhr, Geschäftsstelle, mit Termin

Sprechstunde Datenschutz
• 31.08., 16 Uhr: nach Anmeldung in der Geschäftsstelle

Service und Schadensdienst zur Versicherung
• Wirtschaftskontor Karsten Heine, Dialog Versicherung,

Ansprechpartner: Jens Rehmuß, Südstr. 25, 04416 Markkleeberg
Telefon: 0341/35 01 95 86,  Mobil: 0173/37 11 945
Fax: 0341/35 01 95 85, E-Mail: makler@gmx.net,
Termine nach Vereinbarung

Hinweis
Auf Grund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie und daraus
resultierenden neuen Einschränkungen für Leipzig und Umgebung muss
für alle geplanten Termine individuell geprüft werden, ob diese stattfin-
den können.
Bitte informieren Sie sich über anstehende Termine auf
der Homepage des Kreisverbandes. Sie erreichen die-
se über www.kleingarten-leipzig.de oder mit Hilfe des
nebenstehenden QR-Codes.
Auf unserer Homepage finden Sie auch weitere inter-
essante Termine und Infos rund um Natur und Klein-
gärten.

Terminübersicht des Kreisverbandes für August und September

Tag des Gartens
Am 7. August findet im VdK „Am Kärr-
nerweg” e.V. der 30. Tag des Gartens
statt. Aktuelle Infos zu Durchführung
und Programm der Jubiläumsveran-
staltung finden sie im Internet auf
www.leipziger-kleingaertner.de       -r

Gesundes aus der Natur zum Trinken
Die Vogelbeere (Sorbus aucuparia) ist
auch als Drosselbeere, Eberesche und
Quitsche bekannt. Die Früchte sind
nicht giftig, es gibt aber Bäume mit
süßen und mit bitteren Früchten.

Für den Vogelbeerlikör brauchen
wir 500 g süße Früchte. Sie werden
verlesen, gewaschen und müssen gut
abtropfen. Mit 300 g weißem Kandis-
zucker in ein lichtdurchlässiges Ansatz-
gefäß geben, nach einer Stunde 1 l
Kornbrandwein (80%) einfüllen. Die

Früchte müssen mit Flüssigkeit be-
deckt sein. Einige Minuten leicht schüt-
teln, dann gut verschließen. Nach zwei
Wochen an einem sonnigen Platz (täg-
lich schütteln) 0,7 l Wasser zugeben,
vier Wochen an einem dunklen, küh-
len Platz ziehen lassen, abseihen, fil-
trieren und in Flaschen füllen. Der Vo-
gelbeerlikör soll appetitanregend und
magenberuhigend wirken.
Quelle: Kräuterbuch für die Gesund-

heit, Weltbild, S. 179
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Kleingärten im Sinne des § 1 (1) des
Bundeskleingartengesetzes (BKleingG),
befinden sich stets auf Flächen, die
ein Grundstückseigentümer zum Zweck
der kleingärtnerischen Nutzung an
Kleingärtner verpachtet hat. Solche
Grundstückseigentümer können z.B.
Kommunen, die Deutsche Bahn, Kir-
chen und private Personen sein. Die
in diesem Zusammenhang zu beach-
tenden Bedingungen und Konsequen-
zen werden in den jeweiligen Pacht-
verträgen zwischen den Vertragspart-
nern vereinbart und festgeschrieben.
Den Kleingärtnern sichert das BKleingG
dabei vor allem einen sozialverträg-
lichen Pachtzins und weitgehenden
Kündigungsschutz. Allerdings sind wich-
tige Bedingungen bei der Nutzung der
Pachtsache, also des Kleingartens, zu
beachten. Für die Kleingärtner sind
die in den Kleingartenpachtverträgen
eindeutig festgelegt. Mit seiner Un-
terschrift unter den Vertrag erkennt
der Pächter diese Bedingungen an.

Die kleingärtnerische Nutzung (nicht-
erwerbsmäßige gärtnerische Nutzung,
insbesondere zur Gewinnung von Gar-
tenbauerzeugnissen für den Eigenbe-
darf, und zur Erholung) steht dabei im
Mittelpunkt.

Das wird jedoch nicht immer von je-
dem Pächter so gehandhabt. In man-
chen Parzellen ist eindeutig sichtbar,

dass die Gewinnung von Gartenbau-
erzeugnissen zum Eigenbedarf sehr
stiefmütterlich betrieben wird. Große
Rasenflächen mit Wasserbecken und
Spielgeräten sowie „Prachtbauten”
bestimmen das Bild so mancher Par-
zelle. Das steht im Widerspruch zum
unterzeichneten Kleingartenpacht-
vertrag und ist keine vertragsgerechte
Nutzung der Pachtsache.

Darauf muss der Verpächter – bei
den KGV im Stadtverband Leipzig der
Kleingärtner (SLK) die jeweiligen Ver-
einsvorstände – nachdrücklich reagie-
ren. Da die im SLK organisierten KGV
juristisch und wirtschaftlich selbststän-
dig sind, haben sie auf der Grundlage
eines Zwischenpachtvertrages mit dem
SLK die volle Verantwortung für ihr
Territorium.

Der SLK wiederum ist Vertragspart-
ner der Grundstückseigentümer (Ge-
neralpächter). Damit hat er die Ver-
antwortung für alle zum Zweck der
kleingärtnerischen Nutzung verpach-
teten Flächen der im SLK organisier-
ten KGV. Entsprechend der „Vertrags-
kette” (Grundstückseigentümer-SLK-
KGV-Kleingärtner) haben sich alle Ver-
tragspartner auf die kleingärtnerische
Nutzung der Pachtsache vertraglich
festgelegt.

Im Kreisverband Leipzig der Klein-
gärtner Westsachsen (KVL) gibt es, bis

Vertragsgerechter Umgang mit der Pachtsache –
ein wichtiges Anliegen der Kleingärtnerverbände

Wenn ein Vereinsvorstand Mitglieder zum Anbau von Obst und Gemüse

auffordert, sorgt das mitunter für Misstöne. Dabei geht es nicht um

Gängelei, sondern um die Zukunft der gesamten Anlage.

auf einige Ausnahmen, keine Zwischen-
pachtverträge mit den KGV. Der Ver-
band ist direkter Vertragspartner der
Kleingärtner.

Auf der Grundlage ihnen übertrage-
ner Handlungsvollmachten erledigen
die Vereinsvorstände bestimmte Auf-
gaben des Kreisverbandes in ihren
KGV. Mit Vereinen des Verbandes,
deren Anlagen auf dem Territorium
der Stadt Leipzig liegen, werden al-
lerdings nach und nach auch Zwischen-
pachtverträge abgeschlossen.

Da die Sicherung der Existenz der
Kleingartenanlagen ein wichtiges An-
liegen der Leipziger Kleingärtnerver-
bände ist, wird deren Einflussnahme
auf die kleingärtnerische Nutzung der
Pachtsache verständlich. Schließlich
achten die Bodeneigentümer sehr ge-
nau darauf, ob und wie die vertrag-
lich festgelegte Nutzung ihrer ver-
pachteten Flächen eingehalten wird.

Anlagenbegehungen sowie fachliche
Schulungen durch die Verbände sind
in diesem Zusammenhang wirksame
Hilfen für die Vereinsvorstände, denn
schließlich sind sie es, die in ihren An-
lagen dafür zuständig sind, dass etwa
ein Drittel der Gesamtfläche der Par-
zellen für die nichterwerbsmäßige Er-
zeugung von Obst, Gemüse und an-
deren Früchten genutzt wird.

-gm

Auf dieser Parzelle ist die vertragsgemäße kleingärtnerische Nut-

zung deutlich sichtbar.

In diesem Kleingarten ist eine gesetzeskonforme Nutzung auch

bei näherem Hinschauen nicht erkennbar.                      Fotos: SLK
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Terminübersicht des Stadtverbandes
Die Termine für August/September 2021 wer-
den vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der
Corona-Pandemie veröffentlicht und sind als
vorläufige Orientierung zu verstehen. Über zu-
treffende Termine können Sie sich zeitnah auf
der Homepage des SLK informieren.

Schulungen für Vereinsvorstände
Bitte zu diesen Schulungen unbedingt anmelden!

• Kassenprüfung im Verein

Wann:   14.09., 17 - 18.30 Uhr
Was: Schulung für Kassenprüfer/Revisoren im Verein
Wer: Robby Müller, Vorsitzender des  SLK

• Kommunikationsseminar (Corona-bedingte Begrenzung der
Teilnehmerzahl, auf Einladung)
Wann:   25.09., 10 - 11.30 Uhr
Was: Schulung für Vorstände
Wer: Dr. Wolfgang Preuß

• Tagesseminar Vereinsführung und -recht

Wann:   09.10., 9.30 - 15 Uhr (auf Einladung)
Was: Schulung für Vereinsvorstände
Wer: RA Patrick R. Nessler und RA Karsten Duckstein

30. Tag des Gartens
• 07.08., ab 12 Uhr: KGA des Vereins der Kleingärtner „Am

Kärrnerweg” e.V., Kärrnerweg 12a, 04229 Leipzig

Sonstige Termine
• 18.09., 10 Uhr: 16. Wanderung durch Leipziger Kleingar-

tenanlagen und Auwald; Start/Ziel in der Kleingartenanlage
„An der Dammstraße” (s. Seite 3)

• 18./19.09.: Leipziger Pflanzenmarkt im Botanischen
Garten der Universität Leipzig

• 24.09. - 03.10.: Leipziger Markttage

Stammtische der Gartenfachkommission
(für alle Interessenten offen)

Stammtisch Süd
Leitung: Erik Behrens; Ort: KGV „Erholung” e.V. (Richard-
Lehmann-Straße 62a, 04275 Leipzig)
• 06.08., 17 Uhr: Änderung! Gartenarbeiten im Spätsommer
• 03.09., 17 Uhr: Stauden stützen und schneiden

Stammtisch Südwest
Leitung: Rainer Proksch; Ort: KGV „Nat’l” e.V. (Kurt-Kresse-
Straße 33, 04229 Leipzig)
• 02.09., 18 Uhr: Gegoogelt und in Fachzeitschriften

geblättert

Stammtisch West
Leitung: Gerhard Friedrich; Ort: Schreberverein „Leipzig-
Lindenau” e.V. (Friesenstraße 17, 04177 Leipzig)
• 06.09., 17 Uhr: Räuchern von Pflanzen

Stammtisch Nord
Leitung: Ralf-Peter Fenk; Ort: KGV „Seilbahn” e.V. (Max-
Liebermann-Str. 91 - 93, 04157 Leipzig)
• 04.08., 17 Uhr: Naturnahes Gärtnern im Kleingarten
• 01.09., 17 Uhr: Bodenprobe – Sinn und Zweck

Stammtisch Nordost
Leitung: Wolfgang Bielke; Ort: Bürgerhaus Schönefeld (Os-
sietzkystraße 22, 04347 Leipzig)
• 05.08., 17 Uhr: Bauliche Anlagen und Tiere
• 02.09., 17 Uhr: Kräuteranbau im Garten

Sprechzeiten August/September
• Rechtssprechstunde für Vereinsvorstände: 19.08. und

16.09., 14-17 Uhr, unbedingt anmelden, Anfragen per
E-Mail.

• Sprechzeit der Schlichtergruppe: 05.08. und 02.09.;
13.30 - 16 Uhr, nach Terminvereinbarung.

• Gartenfachberatersprechzeit:
Werner Dommsch 17.08. (9 bis 11.30 Uhr)
Olaf Weidling 05.08. & 02.09. (14.30 bis 16.30 Uhr)
Anfragen bitte schriftlich/per E-Mail an den SLK stellen.

• Sprechzeit Traditionspflege: nach Terminabsprache unter
(0341) 4772753.

Anmeldungen unter (0341) 4772753. Veranstaltungen ohne Ortsan-
gabe finden im Haus der Kleingärtner, Zschochersche Str. 62, 04229
Leipzig, statt.

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle
Unter Beachtung der Entwicklung der Pandemie-Situation ist
die Geschäftsstelle wieder zu den gewohnten Zeiten vor-
dergründig für Vereinsvorstände geöffnet. Nutzen Sie zur Klä-
rung Ihrer Anliegen nach Möglichkeit Telefon oder E-Mail und
vermeiden Sie persönliche Kontakte. Beim Besuch sind die
aktuellen Hygienevorschriften zu beachten.
• Mo. ausschl. für Vereinsvorstände nach tel. Vereinbarung
• Di. 8.00 bis 12 Uhr und 13 bis 17.30 Uhr
• Do. 8.00 bis 12 Uhr und 13 bis 16.30 Uhr
• Mittwoch für alle Besucher (auch telefonisch) geschlossen
• Tel. Erreichbarkeit: Mo 8-12 und 13-16 Uhr, Di 8-12 und
13-18 Uhr, Do 8-12 und 13-17 Uhr und Fr 8-13 Uhr

Vogelschutzlehrstätte des SLK
Ort: VdKG „Am Kärrnerweg”, Kärrnerweg 12a, 04299 Leipzig.
Die Lehrstätte ist wegen der Pandemie derzeit geschlossen.
Weitere Auskünfte erhalten Sie beim Stadtverband,

Deutsches Kleingärtnermuseum
Aachener Str. 7, 04109 Leipzig. Aachener Str. 7, 04109 Leipzig,
Di-Do 10-16 Uhr, Sa/So 10-17 Uhr. Besuche nach Anmeldung
unter (0341) 2111194 möglich. Weitere Informationen gibt es
auf www.kleingarten-museum.de

Allfinanz Deutsche Vermögensberatung
 Premiumpartner Generali
Wintergartenstr. 11, 04103 Leipzig

• Kleingärtnerschadendienst, Tel. (0341) 212094963
• Kleingärtnerservice: Tel. (0341) 212094968
• Öffnungszeiten: Mo.- Do. 9 bis 17 und Fr. 9 bis 15 Uhr

Bitte vor Besuch telefonisch anfragen.

Aktuelle Informationen
finden sie auf
www.stadtverband-leipzig.de

Start für den Newsletter des SLK
Der Stadtverband Leipzig der Klein-
gärtner e.V. beginnt im nächsten Mo-
nat mit dem Versand eines eigenen
Newsletters.  Der Newsletter, in der
deutschen Sprache auch Info-Brief
genannt, wird per E-Mail verschickt
und bietet immer die neuesten Informationen über Neu-
igkeiten, Termine, Veranstaltungen und aktuelle Themen;
alles kurz und übersichtlich zusammengefasst.
Ab September erhalten die Vereinsvorstände aller 207
Kleingärtnervereine die Möglichkeit, sich für den News-
letter anzumelden. Anschließend kommt einmal im Mo-
nat die Ausgabe ins gewünschte E-Mail-Postfach – ganz
automatisch, immer auf den neuesten Stand!                   -r
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Uber den Gartenzaun gefragt

„Garten-Olaf” antwortet auf aktuelle Fragen. Wann sollte man Speise-

zwiebeln und Knoblauch ernten? Woher kommen eigentlich Kapern?

Und worauf muss beim Teilen von Pfingstrosen geachtet werden?

:

Olaf Weidling „Garten-Olaf”

Hallo, hier ist wieder

der „Garten-Olaf”,

Ein Tipp für Rettichfreunde: Wer noch
im Herbst Rettich ernten möchte, soll-
te ihn Anfang August mit einem Rei-
henabstand von 20 cm ins Beet säen.
Danach mit einem Insektenschutz-
netz abdecken, das hindert die Kohl-
oder Rettichfliege an der Eiablage.

Wählen Sie Sorten, die gegen die
häufig auftretende Rettichschwärze
resistent sind. Diese Eigenschaft hat
z.B. der japanische Riesenrettich „Mi-
nowase Summer Cross Nr. 3”. Er wird
bis zu 50 cm lang. Zum Lagern eignen
sich die runden, weißen „Münchner
Bier”. In der ersten Augusthälfte wer-
den auch die Schwarzen Rettiche ge-
sät. Diese gelten als sehr gesund und
hilfreich bei Atemwegserkrankungen.

Wer die Knospen und Früchte der
Kapuzinerkresse als Kapern einlegen
will, darf dabei den richtigen Zeit-
punkt nicht verpassen. Die Knospen
müssen zwar ausgewachsen, aber noch

ganz fest sein. Die Früchte ernten,
solange sie unreif und voll grün sind.

Knoblauch darf man erst ernten,
wenn das Kraut vollkommen abge-
storben ist. Die Früchte des Gewürz-
paprikas muss man völlig ausreifen
lassen, weil sie erst dann die beste
Würzkraft haben. Man lässt sie an der
Pflanze bis sie richtig rot werden. Zum
Aufbewahren trocknet man sie scharf,
so behalten sie ihre Würzkraft min-
desten noch zwei Jahre.

Aus Steckzwiebeln gezogene Spei-
sezwiebeln erntet man für den Win-
terbedarf erst nach dem Absterben
des Laubes. Sie sind dann gut ausge-
reift und halten sich im Winter bes-
ser als bei zu früher Ernte. In den hei-
ßen Sommermonaten beginnen die
Zwiebeln, sich auf den Winter vorzu-
bereiten, indem die Nährstoffe aus
dem Laub in die Zwiebelknolle verla-
gert werden. Die logische Folge: Das
Laub verwelkt und die Knolle wird
schmackhaft und erntereif.

Ziergarten: Sollte es aus irgendeinem
Grund zwingend notwendig sein, die
Pfingstrosen zu teilen, so müssen sie
im Herbst ausgegraben und ihr Wur-
zelstock geteilt werden. Dabei ist dar-
auf zu achten, dass beide Teile min-
destens drei Knospen enthalten. Die
Wurzeln der neuen Pfingstrose soll-
ten auf ca. 10 cm gekürzt werden.
Sind sie zu groß, werden die betref-
fenden Pfingstrosen blühfaul. Wer-
den sie zu tief in die Erde gesetzt, pas-
siert das gleiche. August oder Sep-
tember sind die richtige Zeit zum Tei-
len.
Wühlmaus: Es scheint unglaublich,
doch ich habe in meinen Garten er-
lebt, was Wühlmäuse anrichten kön-
nen. So wurde z.B. meine gesamte
Kultur von Bohnen und Möhren regel-
recht in den Boden gezogen. Ich setz-
te den Spaten an, um die Ursache zu
erkunden. In ca. 35 cm Tiefe fand ich
das Übel und bekämpfte es mit Wühl-
mausgas. Einige Tage waren sie nicht
mehr da, danach ging die Fresserei
wieder los.

Eine Ursache für die starke Vermeh-
rung der Wühlmäuse könnten milde-
re Winter sein. Das ist aber nur eine
Vermutung. Doch auch diese Tiere
haben ihre Daseinsberechtigung in
unseren Kleingärten.
Was liegt sonst noch an? Der Schnitt
der Sauerkirsche sollte gleich nach
der Ernte erfolgen. Außerdem: Ver-
gesst das Ausgeizen der Tomaten nicht!
Bis zum nächsten Mal

Euer Garten-Olaf

Bananenblüten gibt es auch in Leipzig

Diese Aufnahme

einer Bananen-

blüte hat uns

Torsten

Kuscharski,

2. Vorsitzender

des Leipziger

Kleingärtner-

vereins

 „Nordostvor-

stadt” e.V., zu-

geschickt.

Er hat die Blüte

in der Anlage

seines Vereins

entdeckt und

gleich im Bild

festgehalten.

Herzlichen

Dank. Für die

hoffentlich rei-

che Ernte drückt

die Redaktion

die Daumen.
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Sie fragen – wir antworten

Dr. jur. habil. Wolfgang Rößger

Fachberater Recht des Stadtver-

bandes Leipzig der Kleingärtner e.V.

In dem von mir gepachteten Kleingarten möchte ich einen Gar-

tenteich anlegen. Was habe ich dabei unbedingt zu beachten

und welche Regeln sind einzuhalten?

Vorbemerkung: Einerseits bietet ein
Teich, wenn richtig angelegt und ge-
pflegt, Faszination mit unverkennbar
positiven Auswirkungen für die Natur.
Andererseits ist er, insbesondere für
Kinder, selbst bei geringer Tiefe ein
nicht zu unterschätzender Gefahren-
bereich. Ein Gartenteich zählt zu den
„Quellen erhöhter Gefahr”; er ist ein
Risikobereich, der in bestimmten Si-
tuationen für den Besitzer zu negati-
ven Rechtsfolgen führen kann. Auch
Streit mit Nachbarn (Kleingartenpäch-
ter bzw. Besitzer angrenzender Grund-
stücke) ist ggf. vorprogrammiert, z.B.
bei Vorhandensein von Fröschen und
Besuchen von Schlangen.

Nach Ziffer 6.2.1. der Kleingarten-
ordnung (KGO) des Stadtverbandes
Leipzig der Kleingärtner e.V. (SLK) i.d.
Fassung vom 15.11.2018, die in allen
Kleingartenanlagen (KGA) der Mit-
gliedsvereine des SLK (ungeachtet statt-
hafter Modifizierungen durch sie) gilt,
ist es erlaubt, in den Kleingärten (Kg)
Gartenteiche in der vorgegebenen
Größe zu errichten, „Die Wasserflä-
che darf bei einem Kleingarten unter
400 qm Fläche 6 qm und von mehr als
400 qm Fläche 8 qm nicht überstei-
gen.” Die Gestaltung von Uferzonen
richtet sich nach Ziffer 6.2.2. o.g. Ord-
nung. Darüber hinausgehende Forde-
rungen bei Vorliegen einer Bauord-
nung im Kleingärtnerverein (KGV) sind
Bestandteil der Pflichtenlage des Bau-
willigen. In Gartenteichen dürfen Zier-
fische gehalten werden (KGO Ziff. 2.4.4.).
Punkt 3.6 der KGO des Kreisverban-
des Leipzig der Kleingärtner Wests-
achsen e.V. (KVL) begrenzt die Größe
eines Gartenteiches auf 8 qm, die Was-
sertiefe auf max. 1,10 m.

Schon bei den Anfangsüberlegun-

gen sollte beachtet werden: Der Klein-
gartenpächter haftet lt. Bürgerlichem
Gesetzbuch (BGB) für alle Schäden, die
durch Quellen erhöhter Gefahr her-
vorgerufen wurden. Der Kleingarten-
pächter hat erforderliche vorbeugen-
de Maßnahmen zur Gefahrenabwehr/
-begrenzung mit Baubeginn zu treffen
(Ziff. 12.1. KGO). Betreibt der Klein-
gartenpächter Quellen erhöhter Ge-
fahr, hat er einen gegenstandsbezoge-

nen Haftpflichtschutz abzuschließen
und dem geschäftsführenden Vorstand
auf Verlangen nachzuweisen (Ziff. 12.2.
KGO). Eine analoge Regelung findet
sich in Punkt 3.6. der KGO des KVL.

Ein Gartenteich zählt im Sinne § 61
Abs. 1 Ziff. 10 Buchstabe e der Säch-
sischen Bauordnung (SächsBO) vom
11. Mai 2016 zu den Anlagen, die der
Gartennutzung bzw. -gestaltung die-
nen und als verfahrensfreie Vorhaben
eingestuft sind. Eine behördliche Ge-
nehmigung (Baugenehmigung) ist dem-
zufolge für deren Errichtung nicht erfor-
derlich. Vor Baubeginn (!) muss beim
geschäftsführenden Vorstand des KGV
unbedingt eine Genehmigung zum Er-
richten eines Gartenteiches auf der
Pachtsache eingeholt werden

Gestattet ist das Anlegen eines Fo-
lienteiches ebenso wie das Einbringen
eines Fertigteiches. Nicht erlaubt ist
das Errichten eines betonierten oder
gemauerten Teiches. Anfallender Erd-
aushub ist im Kg zu belassen (KGO
Ziff. 6.2.1. bzw. 3.6).

Ungeachtet dessen, dass das Auf-
stellen von Fertigteichen (oder ande-
ren geeigneten Behältnissen) auf den
Gartenboden ebenso so selten in Be-
tracht gezogen wird wie ein mit Ton
oder Lehm ausgekleideter Teichaus-
hub, sollten Antragstellung und erteil-
te Genehmigung präzise gefasst sein.
Hierzu zählt die vorgesehene/gestat-
tete Tiefe des Gartenteiches, zumal
es im SLK keine diesbezügliche Rege-
lung in der KGO gibt. Fertigteiche wer-
den bis zu Tiefen von mehr als 100 cm
angeboten. Beim Halten von Zierfi-
schen und Einbringen bestimmter Teich-
pflanzen wird in der Literatur zum
Schutz vor übermäßiger Erhitzung des
Wassers (besonders bei ungehinder-
ter Sonneneinstrahlung) und Frost
eine Tiefe von 120cm zumindest in ei-
nem Teilbereich empfohlen. Man be-
denke jedoch die u.U. damit verbun-
denen Gefahren und die sich daraus
ergebende Verantwortung.

Vor der Antragstellung sollte sich
der Interessent darüber im Klaren sein,
dass es nicht statthaft ist,
• auch nicht mit der Zustimmung oder
auf Wunsch des benachbarten Päch-

ters, den Gartenteich unmittelbar an
der Grenze zum Nachbarn anzulegen
oder Flächen des angrenzenden Kg in
die Teichanlage einzubeziehen, oder
• beim Pachtverhältnis über mehrere
angrenzende Kg, den Gartenteich so
anzulegen, dass Flächen beider Gär-
ten einbezogen werden. Grenzüber-
bauungen sind nicht gestattet.

Der Bauherr des Gartenteiches soll-
te beachten, dass sich der Teich und
die Gestaltung seines Umfeldes ins
Gesamtbild der kleingärtnerischen Nut-
zung des Pachtgegenstandes anpas-
sen sowie optischen und ästhetischen
Ansprüchen und einer naturnahen
Gestaltung des Kg entsprechen muss.

Nochmals: Dem Kleingartenpächter
obliegen mit Vorhandensein des Gar-
tenteiches auf seinem Pachtgegen-
stand Sorgfalts- und Verkehrssiche-
rungspflichten, besonders zum Schutz
von Leben und Gesundheit. Nicht zu
übersehen ist die Pflicht zur angemes-
senen Teichpflege, um Belästigungen
der Nachbarn weitestgehend auszu-
schließen. Diese als Vertragspflicht
ausgestaltete Verantwortung ergibt
sich auch unmittelbar aus dem Klein-
gartenpachtvertrag.

Wenn der Kleingärtner gegen ver-
traglich vereinbarte Pflichten zum Be-
treiben eines Gartenteiches verstößt,
kann der Vereinsvorstand die Besei-
tigung des Teiches und die Wieder-
herstellung der Fläche für die klein-
gärtnerische Nutzung verlangen.
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Geschichte, Entwicklung und Gegenwart
Leipziger Kleingärtnervereine (40)

In unserer Artikelserie zur Vereinsgeschichte geht es heute um den

Kleingärtnerverein „Elstertal 1905” e.V., dessen 6,25 ha große Anlage im

Marienweg 7 in 04195 Leipzig liegt.

Als Gründungstag wird in alten Chro-
niken des Vereins der 23. Juli 1905
angegeben. Damit wäre der Verein
nicht in Leipzig, sondern in Möckern
gegründet worden, denn das Dorf Mö-
ckern wurde erst am 1. Oktober 1910
nach Leipzig eingemeindet.

Wie bei einigen anderen Garten-
vereinen, liegen auch beim KGV „Els-
tertal 1905” der Gründungstag und
die Eintragung in das Vereinsregister
viele Jahre auseinander. Erst am 2.
Januar 1914 wurde der „Gartenbau-
verein Elstertal“ mit Sitz in Leipzig
Möckern in das Vereinsregister beim
Königlichen Amtsgericht zu Leipzig
eingetragen. Die Vereinsfläche um-
fasst 8.000 m² mit 29 Parzellen und
lag schon damals im heutigen Land-
schaftsschutzgebiet „Leipziger Auwald”.

Von Beginn an hatte der Verein mit
der Struktur seiner Anlage zu kämp-
fen. 1907 entstanden durch Trocken-
legung der Elsterlachen 14 neue Par-
zellen. 1914 mussten 3.000 m² Land
an die Reichsbahn abgegeben wer-
den. 1920 bekam der Verein 50.000 m²
Land von der Stadt Leipzig, wovon
1.600 m² für einen Arbeitersportplatz
abgetrennt wurden.

Vom Ziegeleibesitzer Brandt erhielt
der Verein 1922 57.000 m² Land und
von der Stadt weitere 13.000 m². Da-
rauf wurden 137 Parzellen eingerich-
tet. 1923 pachtete der Verein 15.000 m²
Wiesenland. Wegen ständiger Über-
schwemmungen gab der Verein 1924
die 1922 erhaltenen 13.000 m² an die
Stadt zurück. Auch die 57.000 m² vom
Ziegeleibesitzer Brandt wurden 1925
wieder zurückgegeben. Heute gehört
die Fläche zum KGV „Neuer Weg”.

Das erste „Vereinsheim” war eine
kleine Holzbude, die die Brauerei Ull-
rich 1908 gegen einen Pachtpreis von
60 RM zur Verfügung stellte. 1921
konnte mit dem Kauf einer 180 m²
großen Baracke ein ordentliches Ver-
einshaus angeschafft werden. Das ließ
das Vereinsleben aufblühen. Es gab
regelmäßig Kinderfeste sowie weite-
re lehrreiche und vergnügliche Veran-
staltungen.

Auf den Machtantritt Hitlers 1933
folgte auch für den Gartenverein „Els-
tertal” die Gleichschaltung. Die alten
Strukturen wurden abgeschafft und
Vereinsführer eingesetzt. Ab Februar
1934 mussten z.B. in den Vereinen
Schulungsabende als Pflichtversamm-
lungen durchgeführt werden.

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges
gab es wieder einschneidende Verän-
derungen. So wurde z.B. 1946 das
Vereinseigentum (Vereinshäuser, Ei-
gentumsland usw.) kommunalisiert
und die Vereine in die damalige Struk-
tur des Kleingartenwesens eingeglie-
dert. Dennoch entwickelte sich das
Vereinsleben auch unter den neuen
Bedingungen recht gut.

Auf dem ehemaligen Arbeitersport-
platz entstanden 42 Parzellen, die an
Interessenten vergeben wurden. Auch
an der weiteren Ausgestaltung der
Anlage wurde fleißig gearbeitet. Ihr
Gesamtbild wurde verschönert und
viele nützliche Versorgungsanlagen
(Strom- und Wasserleitungen usw.)
geschaffen. 1976 wurde diese Arbeit
mit dem Titel „Anerkanntes Naherho-
lungsgebiet der Stadt Leipzig” gewür-
digt. 1980, zum 75-jährigen Bestehen
des Vereins, bestand die Anlage aus

229 Parzellen auf einer Fläche von
5,5 ha. Davon waren 150 Parzellen
mit einem Strom- und 30 mit Wasser-
anschluss versehen. Zusätzlich gab es
vier öffentliche Trinkwasserentnah-
mestellen, Erholungsplätze und einen
Spielplatz.

Ab 3. Oktober 1990 musste der Ver-

ein wirtschaftlich und juristisch selbst-
ständig arbeiten. Das gelingt mit Hil-
fe des Stadtverbandes Leipzig der Klein-
gärtner recht gut. Am 11. Oktober
1990 wurde der Verein beim Amtsge-
richt Leipzig unter dem Namen „KGV
Elstertal 1905” e.V. in das Register
eingetragen. Das Vereinsleben entwi-
ckelte sich auch unter den veränder-
ten Bedingungen recht gut. Gegen-
wärtig gibt es im Verein 230 Parzel-
len, eine Vereinsgaststätte mit Frei-
sitz und eine schöne Vereinswiese mit
Spielplatz.

Der KGV „Elstertal 1905” e.V. ge-
hört zum Kleingartenpark „Rosental”
und war 2012 Etappenziel im Rahmen
der 8. Wanderung durch Leipziger Klein-
gartenanlagen.                                     -r
Quelle: „Geschichte, Entwicklung und

Gegenwart Leipziger Kleingärten“, Um-

weltkonsult e.V., Broschüre 2, 1900

bis 1914, 2.49

Der KGV „Elstertal 1905” ist für sein vielfältiges Vereinsleben bekannt.           Foto: SLK



Im Wettbewerb „Naturnaher Klein-
garten” spielen Tiere sogar eine wich-
tige Rolle. Wenn ihre Ansiedelung ge-
fördert wird, z.B. durch Nistkästen,
Unterschlupfmöglichkeiten usw., gibt
es sogar Wettbewerbspunkte. Doch
einige Tiere wollen wir nicht in unse-
ren Gärten haben, wie z.B.  Wühlmäu-
se, Füchse und Waschbären.

Der aus Amerika stammende Wasch-
bär ist bei uns flächendeckend hei-
misch geworden. Er hat hier günstige
Bedingungen und keine natürlichen
Feinde. Bisher haben alle Methoden
zur Vergrämung nicht wirklich funkti-
oniert, denn die Tiere sind sehr lern-
fähig. Werden Waschbären bejagt,
erhöhen sie zudem das Reproduk-
tionstempo.

Waschbären sind Allesfresser, däm-
merungs- und nachtaktiv und haben
eine Lebenserwartung von sechs bis
acht Jahren. Sie sind sehr gute Klet-
terer und schlagen sogar Nistkästen
von den Bäumen, um an das Brut-
gelege zu kommen. Sie fressen gern
reifes Obst und „ackern” auf der Su-
che nach schmackhaften Zwiebeln (Tul-
pen, Krokus, Narzissen usw.) schon
mal den halben Garten um. Mit ihren
Klauen können sie an Dachrinnen und
Fallrohren hochklettern und sich so
im Laubendach einnisten.

Waschbären im Kleingarten – was tun?

Unsere Gärten sind Lebensraum für viele Tierarten. Bienen, Schmetter-

linge, Igel, Vögel, Eidechsen & Co. sind gern gesehene Besucher. Aller-

dings gibt es auch ungebetene „Gäste” …

In Sachsen unterliegt der Waschbär
ganzjährig dem Jagdrecht. Laut Bun-
desjagdgesetz sind Kleingärten „be-
friedete Bezirke”, in denen die Jagd
ruhen soll. Der Gesetzgeber hat aber
eine Ausnahme festgelegt: Der Gar-
tenbesitzer hat das Recht, auf dem
Grundstück, neben einer Reihe wei-
terer Wildtiere, auch Waschbären zu
fangen und der Wildbahn zu entneh-
men.

Dabei müssen allerdings strenge ge-

setzliche Regeln eingehalten werden.
Der Fang muss tierschutzkonform und
mit entsprechender Sachkunde erfol-
gen. Es ist gesetzlich verboten, per
Falle gefangene Waschbären (ande-
renorts) freizulassen, da es sich um
eine invasive, Flora und Fauna bedro-
hende Art handelt. Nur ausgebildete

und befähigte Jäger dürfen das in ei-

ner Falle gefangenen Tier abholen

und waidgerecht (!) töten. Wichtig:
Im „Leipziger Gartenfreund” wird in
in der Rubrik „Notrufe und Ansprech-
partner” (Seite 20) auf geeignete Hel-
fer verwiesen. Diese führen für Klein-
gärtner auch Abendkurse zum Um-
gang mit Waschbärenfallen durch.

Der beste Schutz besteht allerdings
darin, Waschbären im Garten nicht
erst heimisch werden zu lassen. Das
heißt z.B.,
• keine Essenreste auf den Kompost
geben,
• Unterschlupfmöglichkeiten beseiti-
gen sowie
• Kletterschutz an Bäumen und Lau-
benwänden anbringen.

Die Jäger sind auch bereit, vor Ort
aufzutreten und fachliche Vorträge zu
halten. Weitere Informationen gibt es
über die Telefonnummern auf der
letzten Seite des „Leipziger Garten-
freundes”.                                             -r

Ein Waschbär bei der „Apfelernte”.

Foto: USFWS / gemeinfrei
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Die Natur das Jahres 2021

Unser Autor präsentiert in dieser Reihe Vertreter der Natur, die (nicht

nur) im Garten anzutreffen sind. Heute widmet er sich den Flechten, vor

allem der Kreisförmigen Schwielenflechte (Phaeophysica orbicularis).

Eher unscheinbar fristen sie ihr Da-
sein neben dem, was die Kleingärtner
mit freudigem Auge bewundern. Wäh-
rend wir fast nur auf schöne Blumen,
knackiges Gemüse oder melodisch
zwitschernde Vögel schauen, gibt es
in unseren Gärten auch Lebewesen,
die wir so gut wie nie wahrnehmen.
Die Rede ist diesmal von Flechten.
2021 wurden gleich zwei davon in der
Natur des Jahres benannt. Zum einen
als „Stadtpflanze des Jahres” die Kreis-

förmige Schwielenflechte und dann
als „Flechte des Jahres” noch die Ge-

wöhnliche Mauerflechte.

Auf Flechten allgemein und auf die
erstgenannte im Besonderen möchte
ich näher eingehen. Wenn wir uns ge-
nauer umschauen, stellen wir fest,
dass auch wir wahrscheinlich beide
Flechten in unseren Gärten haben.
Vor allem die Kreisförmige Schwie-
lenflechte ist seit Jahren verstärkt zu
beobachten und im Gespräch, zumin-
dest auf Festen und Messen an den
Fachberaterständen beider Verbän-
de.

Immer wieder werden die Fachbe-
rater gefragt, was man dagegen ma-
chen kann und das man „sowas” frü-
her nicht an den Bäumen hatte. Oft
sorgen die Antworten der Fachbe-
rater für Erstaunen. Denn die Kreis-
förmige Schwielenflechte ist als Kryp-
togame oder auch „Niedere Pflanze”
gleichzeitig eine Zeigerpflanze. Da sie
sehr empfindlich auf Schwefeldioxid
reagiert, kam sie in den Ballungsräu-
men der Industrie seit den 1960er
Jahren fast nicht mehr vor.

Im Ruhrgebiet gab es auf dem Hö-
hepunkt der Luftverschmutzung gera-
de mal noch vier Flechtenarten. Mit
Beginn der Rauchgasentschwefelung
in der Industrie und dem Ende der un-
zähligen Kohleöfen in unseren Woh-
nungen wurde auch bei uns die Luft
sauberer und es war nach und nach

gerade mal drei bis vier Zentimetern
ist sie eher klein. Ihr Formenreichtum
und ihre eher unscheinbare Farbge-
bung lässt sie neben der intensivgel-
ben Gewöhnlichen Gelbflechte doch
sehr blass aussehen.

Ein Vorkommen dieser Flechte auf
den Bäumen in unseren Gärten ist
prinzipiell nichts Schlimmes, wenn es
dem einen oder anderen Kleingärtner
auch teilweise zu viel ist. Die Flechten
führen auch nicht zu nennenswerten
Beeinträchtigungen der Bäume und
Sträucher, auf denen sie sich angesie-
delt haben. Allenfalls können sie jun-
ge Triebe daran hindern, sich zu ent-
falten. Wem die Flechten auf seinen
Pflanzen doch zu viel werden sollten,
der kann diese leicht mit einer Bürs-
te mit Kunststoffborsten entfernen.

Wer gerne etwas mehr Informatio-
nen nachlesen möchte, der hat über
den folgenden Link eine sehr Möglich-
keit, sein Wissen zu vertiefen.       ThK
Quelle und weiterführende Informa-
tionen: www.botanik-bochum.de/
jahrbuch/Portraet_Phaeophyscia_
orbicularis.pdf

immer weniger Schwefeldioxid in der
Luft. Dadurch konnte sich die Flechte
auch in unserer Gegend wieder aus-
breiten und wohlfühlen. Und im Ruhr-
gebiet gibt es inzwischen wieder mehr
als 60 verschiedene Flechtenarten.

Während sich die saubere Luft po-
sitiv auf die Verbreitung der heimi-
schen Flechten auswirkt, ist zu be-
fürchten, dass die kontinuierliche Er-
wärmung unserer Region diese Ver-
breitung bei einigen Arten wieder stop-
pen und sogar umkehren könnte. Vor
allem die Flechten, die sich an kühle-
re Standorte angepasst haben, be-
kommen dies zu spüren. Dafür dürf-
ten sich mediterane Arten auch nach
und nach bei uns ausbreiten.

Die Kreisförmige Schwielenflechte
ist eine derjenigen Flechten, die der-
zeit mit den Klimaveränderungen gut
zurechtkommt. Nicht nur im allge-
mein städtischen Gebiet, sondern auch
an Alleebäumen stark befahrener Ver-
kehrswege ist sie nahezu an jedem
Baum vorzufinden. Sie kommt mit
den Abgasen unserer Verbrennungs-
motoren scheinbar gut klar.

Die Flechte ist von ihrer Größe und
Farbgebung eher unscheinbar. Mit
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Foto: Th. Köhler

 Mittel und Wege, Unkraut zu bändi-
gen, existieren zahllose. Allzu schnell
greifen vom Wildwuchs geplagte Men-
schen zu Herbiziden. Aber Obacht,
das kann teuer werden! Das Ausbrin-
gen von chemischen Pflanzenschutz-
mitteln auf Plätzen und Wegen ist
eine Ordnungswidrigkeit und kann
mit einem Bußgeld geahndet werden.
Garten- und Hausbesitzern ist es streng
untersagt, auf Flächen wie etwa der
Hofeinfahrt, dem Vereinsplatz oder
Fußwegen chemische Pflanzenschutz-
mittel einzusetzen.

Der Grunde für das Verbot ist, dass
auf diesen Flächen der Abbau der Her-
bizide auf natürlichem Weg nicht mög-
lich ist. Sie werden mit dem nächsten
Niederschlag ausgewaschen und ge-
langen in die Kanalisation, in umlie-
gende Gewässer und ins Grundwas-
ser. Auch andere „Geheimtipps” zur
Unkrautbekämpfung, wie etwa das
Ausbringen von Kochsalz, Essig oder

Steinreiniger, fallen unter dieses Ver-
bot.

Wer sich dennoch nicht mit dem
wild wucherndem Unkraut abfinden
möchte, entfernt dieses am besten
auf die ganz altmodische Art und Wei-
se und nimmt Werkzeuge zur Hand.
Alternativ hat sich die Bekämpfung
durch Hitze bewährt. Werden Pflan-
zenfasern auf 57 °C erhitzt, sterben
sie ab. Hier ist unbedingt auf Sicher-
heit zu achten. Wer Unkraut mit hei-
ßem Wasser oder Wasserdampf be-
kämpfen will, sollte zuerst auf die ei-
gene Sicherheit achten, um Verlet-
zungen zu vermeiden. Das Abflam-
men der Pflanzen sollte wegen der
stets hohen Brandgefahr generell un-
terlassen werden. In Naturschutzge-
bieten und bei ausgerufenen Wald-
brandgefahrenstufen ist das Abflam-
men mit offener Flamme generell un-
tersagt.

Dann bleiben nur noch zwei Mög-

Nachschlag: So sieht
das Schadbild aus

Keine Pflanzenschutzmittel auf Wegen!

Das Wetter passt, überall schießt sattes Grün hervor; zum Leidwesen

des Kleingärtners auch unerwünschtes. Da verspricht der Griff zum Her-

bizid schnelle Abhilfe. Doch Vorsicht, das kann ins Geld gehen!

lichkeiten: Entweder man krempelt
die Ärmel hoch oder man lernt, sich
mit dem ein oder anderen Unkraut
anzufreunden.                                    KV

Zum Artikel über den Purpurnen Frucht-

stecher im Juliheft erreichten die Redak-

tion Fragen nach dem Schadbild, das wir

hiermit nachreichen.         Foto: Th. Köhler
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Nachdem die Brutzeit ihr Ende gefunden hat, rüsten sich die Zugvögel

für den Flug in ihre Winterquartiere. Zuerst machen sich Langstrecken-

zieher, wie Mauersegler und Pirol, auf die weite Reise.

Fuhrbetrieb Gäbler
Baustoffe und Transporte

Entsorgung und Transport Theilig GmbH • 04425 Taucha • Sommerfelder Straße 102a
Tel. 0171 - 62 01 896 & 0173 - 37 36 310   E-Mail: containerfleck@gmx.de

• Sand, Kies, Schotter, Splitt, Erde, Rindenmulch,
Beton und vieles mehr. Mit Multicar sind auch
Kleinstmengen unter beengten Verhältnissen günstig lieferbar.

• Baustofftransporte (auch mit Kranentladung) und Baggerarbeiten.

• Containerdienst 1,5 bis 4 m3 mit nur 1,80 m Durchfahrtsbreite.

• Liefertermine, Beratung und Preisangebote bitte zur Bürozeit,
jeweils Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr, bzw. per E-Mail.

Während die Buchfinken den Winter
in Südfrankreich oder Spanien verbrin-
gen, fliegen die Zaungrasmücken bis
in den Sudan. Die Mönchsgrasmücke

(Sylvia atricapilla) zieht gelegentlich
sogar bis Südafrika.

Sie ist die in unseren Gärten am
häufigsten vorkommende Grasmü-
cke. Besonders dort, wo im Außenbe-
reich unserer Gartenanlagen umfang-
reiche Gebüschpflanzungen vorhan-
den sind, errichtet sie als Frei- oder
Gebüschbrüter in 0,5 bis ca. 1,5 m
Höhe ihr Nest. Der locker aus Grä-
sern, Moos, feinen Wurzeln, Fasern,
Pflanzenwolle und Gespinsten beste-
hende, halboffene Napf wird von bei-
den Partnern in zwei bis fünf Tagen
gebaut.

Bei der Unterscheidung der Partner
hilft die Färbung der Kopfplatte. Wäh-
rend sie beim Männchen schwarz ist,
haben Weibchen und Jungvögel eine
rotbraune Kappe. Deshalb heißt die
Grasmücke im Volksmund „Schwarz-
köpfchen” bzw. „Schwarzplättchen”.
Ansonsten ist der kleiner und schlan-
ker als ein Sperling erscheinende Vo-
gel oberseits dunkelgrau und unter-
seits olivgrau gefärbt.

Sein Gelege kann ab Ende April/An-
fang Mai gefunden werden. Es be-
steht meistens aus fünf Eiern, die 10
bis 15 Tage bebrütet werden. Die Fär-
bung der Eier ist sehr variabel. Auf
bräunlichweißer, grünlichweißer oder
steingrauer Grundfarbe sind dunkel-
braune und aschgraue Flecke. Die Eier
werden von Männchen und Weib-

chen gemeinsam ausgebrütet, wobei
das Weibchen nachts auf ihnen sitzt.
Nach elf bis zwölf Tagen schlüpfen die
Jungen, die nach weiteren drei bis
vier Tagen ihre Augen öffnen. Die El-
tern versuchen den Hunger ihrer Jun-
gen mit Insekten und Beeren zu stil-
len. Nach zehn bis 14 Tagen verlassen
die Jungvögel das Nest. Sie werden
noch weitere zwei bis drei Wochen
von den Altvögeln betreut.

Mönchsgrasmücken leben meist sehr
versteckt; daher ist die Stimme ein
wichtiges Zeichen, um sie zu orten. Ih-
re Rufe sind ein hartes „Tek-tek”, der
Gesang ist (laut) flötend; die Männ-
chen können auch „leiern” und singen
„dila dila dila”.

Die Sommernahrung besteht aus

Spinnen sowie Insekten und deren
Larven; im Herbst wird die Grasmü-
cke zum Vegetarier und frisst vor al-
lem Früchte und Beeren.

Besonders während heißer Som-
mertage ist es für unsere heimischen
Vögel mitunter schwierig, Wasser-

stellen zu finden. Unter den Strahlen
der Sonne verdunstet das Wasser rasch
aus Pfützen oder kleinen Tümpeln, oft
fällt tagelang kein Regen. Durst lei-
denden Vögeln sowie jenen gefieder-
ten Gästen im Garten, die ein erfri-
schendes Bad zur Abkühlung bzw. für
die Pflege ihres Gefieders nehmen
möchten, kann man durch das Auf-
stellen einer Vogeltränke helfen.

Allerdings merken auch Jäger wie
die Katzen schnell, dass es sich lohnt,
in der Nähe einer Vogeltränke bzw.
eines Badeplatzes auf Beute zu lau-
ern. Deshalb sollte die Vogeltränke
frei aufgestellt werden, damit baden-
de bzw. trinkende Vögel heranschlei-
chende Katzen rechtzeitig bemerken.

An den reifenden Holunderbeeren
kann man jetzt, neben der Mönchs-
grasmücke, häufig Klappergrasmücken,
Grauschnäpper, Heckenbraunellen,
Rotkehlchen und Laubsänger bei der
Nahrungssuche beobachten. An sa-
mentragenden Stauden und Kräutern
sieht man allenthalben körnerfres-
sende Arten wie den Stieglitz, die Gold-
ammer und gelegentlich auch Blut-
hänflinge.

Stare bewegen sich ganzjährig in
Trupps und z.T. größeren Schwärmen.
Die ab Mitte Juni selbstständigen Jung-
vögel bilden sofort Schwärme, die
sich in nahrungsreichen Gebieten kon-
zentrieren. Nur am Brutplatz lebt der
Star territorial, meist wird ein kleiner
Radius bis ca. 10 Meter um die Brut-
höhle verteidigt. Nahrungsflächen wer-
den nicht verteidigt und gemeinsam
genutzt. Deshalb nutzt auch der gut-
gemeinte Rat, das Anbringen eines
Starkastens im Süßkirschbaum schüt-
ze vor plündernden Staren – nichts.

Ab dem Monatsende können auch
Hecken wieder geschnitten werden.
Es besteht keine Gefahr mehr, da-
durch Nester freibrütender Vögel frei-
zulegen.                              Klaus Rost †

Weibliche Mönchsgrasmücke, zu erken-

nen an der rotbraunen Farbe ihrer Kap-

pe.    Foto: Andreas Eichler / CC BY-SA 4.0

Wissenswertes aus der Vogelwelt
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Weisheiten und Bräuche rund um Natur und
Garten (8): Traumpflanze Erdrauch

Wollten neugierige Mädchen ihren künftigen Freier z.B. im Traum se-

hen, zogen sie einst Orakelpflanzen zu Rate. Zu diesen gehört der Erd-

rauch (Fumaria officinalis).

Der Erdrauch bekam seinen Namen
wahrscheinlich daher, weil sein Saft,
wenn er in die Augen gerieben wird,
zu Tränen reizt wie Rauch. Durch Rauch
hindurch sieht alles verschwommen
und verklärt aus. Der Name könnte
außerdem auch darauf zurückzufüh-
ren sein, dass die wie angeräuchert
aussehenden graugrünen Blätter aus
der Ferne wie Rauch erscheinen.

Und wie ging das mit dem Orakel?
Die Mädchen achteten beim Hacken
und Jäten darauf, wohin sich die Blü-
tenrispe des Erdrauchs neigte. In die-
ser Richtung mussten sie ihren Liebsten
suchen. Daher heißt die Pflanze im
Volksmund auch Schätzchenkraut, Lieb-
chenkraut oder Liebeskraut.

In manchen Gegenden steckten sich
die Mädchen beim Jäten Erdrauch in
den Schuh oder an den Busen. Der
erste Mann, der ihnen auf dem Heim-
weg begegnete, sollte ihr Freier wer-
den. Der Erdrauch war dann auch das
Brautkraut.

Die 10 bis 50 cm hoch wachsende,
einjährige Pflanze ist in Europa und
Asien verbreitet und wächst auf Öd-
land oder an Wegrändern. Oftmals ist
sie auch auf Äckern, auf Weinbergen
oder in Gärten durch Selbstaussaat
anzutreffen. Saatgut wird im Handel
nicht angeboten, kann aber in Wild-
kräutermischungen vorhanden sein.

Die Pflanze hat wechselständige,
doppeltfiederteilige bis fiederschnit-
tige Blätter. Die in dichten Trauben
sitzenden Blüten sind purpurrot bis
rosa, an der Spitze und innen dunkel-
rot bis schwarz gefärbt. Die Blütezeit
reicht von Mai bis in den Oktober. Die
Frucht ist eine kugelige Nuss.

Die Einzelblüten des Erdrauchs ver-
glich man früher gern mit zierlichen
Frauenschuhen und nannte das gan-

ze Kraut „schöne Frau”. Andere ga-
ben ihm den Namen „Nonnenkraut”,
weil sie meinten, die Blüten sähen
weniger wie Schuhe als vielmehr wie
Nonnenhauben aus.

Das Erdrauchkraut enthält Isochino-
linalkaloide und Pflanzensäuren. Den
Alkaloiden wird eine leicht spasmoly-
tische Wirkung auf die Gallenwege
und am oberen Verdauungstrakt zu-
geschrieben. Medizinisch verwendet
werden die während der Blütezeit
gesammelten oberirdischen Pflanzen-
teile. Die Zubereitungen aus diesen
Pflanzenteilen werden bei krampfar-
tigen Beschwerden der Gallenwege, -
blase, des Verdauungstraktes und bei
Verstopfungen verwendet. Für die in
der Volksmedizin genannte Wirksam-
keit bei Hauterkrankungen gibt es kei-
ne Belege, so dass diese Verwendung
nicht empfohlen werden kann.

Rainer Proksch

Gartenfachberater der

Fachkommission des SLK

Die Einzelblüten des Erdrauchs ähneln

Frauenschuhen, aber auch Nonnenhau-

ben.          Foto: Anneli Salo / CC BY-SA 3.0
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Notrufe und Ansprechpartner
• Polizei 110
• Feuerwehr/Rettungsdienst 112
• Kassenärztlicher Notdienst 116117
• Komm. Wasserwerke, Leitwarte bei Störungen 0341 / 969 2100
• Stadtwerke Leipzig, Energie Störfallrufnummer 0800 / 1213000
• Tiernothilfe Leipzig 0172 / 13 62 020
• Mobile Tierarztnothilfe 0176/ 4 57 77 675
• Wildvogelhilfe 0157 / 73 25 27 06
• Waschbär-Jäger 0176 / 57 75 70 03 oder 0162 / 761 70 90
• Meldepfl. Pflanzenkrankheiten, z.B. Feuerbrand 035 242 / 631 9300
• Landesamt für Umwelt, Referat Pflanzengesundheit  035 242 / 631 9301

Hier spricht die Gartenfachkommission

Seit einigen Jahren treibt mit der Kirschessigfliege (Drosophila suzukii)

ein neuer Schädling bei uns sein Unwesen. Unser Autor hat einige Tipps

parat, wie man diesem Quälgeist begegnen kann.

Die rund drei Millimeter kleine Kirsch-
essigfliege gehört zur Familie der Tau-
fliegen, im Volksmund auch Frucht-
oder Obstfliegen genannt. Sie darf
nicht mit der Kirschfruchtfliege (Rha-

goletis cerasi) verwechselt werden.
Sie stammt aus Asien und ist in Eu-
ropa seit 2009, in Deutschland seit
2011 als neuer Schädling bekannt.

Erwachsene Tiere fressen Honigtau,
Nektar, auf Blättern lebende Bakteri-
en und Hefen. Die Larven (Maden)
schädigen alles weichschalige Obst.
Nach dem Befall mit Larven treten
sekundäre Schäden durch Fäulnis auf.
Oft sieht man den Befall nicht, aber
Kirschen, Beeren und Wein verfaulen.

Erwachsene Weibchen legen mit
einem raspelnden Legeapparat Eier in
unbeschädigte Früchte (Heimische
Essigfliegen hingegen können nur be-
schädigte Früchte befallen). Die ro-
busteren Äpfel, Birnen und Quitten
werden nur bei Schäden in der Frucht-
haut befallen. Die Kirschessigfliegen
bevorzugen rotes Obst, nehmen aber
auch weißes oder grünes, wenn nichts
anderes da ist.

Erwachsene Tiere leben normaler-
weise im Wald, in Hecken oder in Kom-
postnähe und fliegen Obst nur zur Ei-
ablage an. Ein Weibchen kann bis zu
60 Eier pro Tag und 600 Eier pro Jahr
legen. Befruchtete Weibchen über-
wintern in immergrünen Gehölzen
wie Thujahecken und anderen Plät-
zen. Sie befallen Erdbeeren, Himbee-
ren, Brombeeren, Johannisbeeren,
Kirschen, Holunder, Misteln, Kiwi, Aro-
niabeere, Nektarinen, Pflaumen, Apri-
kosen, Heidelbeeren Pfirsiche und vie-

les mehr. Die Tiere mö-
gen feuchtes und küh-
les Wetter, bei Tempe-
raturen über 30 °C und
unter 10 °C geht wenig,
Trockenheit macht ihnen
zu schaffen. Ein langer,
kalter Winter dünnt den
Bestand sehr aus, im Zu-
ge des Klimawandels dürfte der Befall
mehr werden.

Eine direkte Bekäm-
pfungsmaßnahme sind
Netze mit max. 0,8 mm
Maschenweite. Achten
Sie darauf, dass bei der
Ernte Tiere zufliegen und
später reifende Früchte
befallen können! Außer-
dem dürfen die Netze

nicht direkt auf den Pflanzen liegen
(Schäden und Mikroklima).

Fallen funktionieren sehr gut, dazu
naturtrüben Apfelessig (Lockstoff, ggf.
mit etwas Rotwein für die Farbe) pur
oder max. 1:1 mit Wasser verdünnt in
ein geschlossenes durchsichtiges Plas-
tikgefäß (250 bis 750 ml) füllen (ca. 3
bis 5 cm hoch), 2 bis 4 Tropfen Spül-
mittel oder Seife als Netzmittel hin-
ein geben und in das Gefäß etwa zehn
ca. 3 bis 4 mm große Löcher bohren.
Durch diese gelangen die Fliegen ins
Gefäß, größere Tiere werden fern-
gehalten. Die Fallen in den gefährde-
ten Beständen in einem schattigen
Bereich oder in Gebüschen, Hecken
und nahe des Kompostes aufhängen,
wöchentlich kontrollieren.

Mittlerweile jagen auch erste Nütz-
linge die Kirschessigfliege, das sind
neben Wespen und Singvögeln vor
allem Raubwanzen, Schlupfwespen
und Florfliegenlarven.

Beschädigte Früchte locken neben
Kirschessigfliegen auch heimische Es-
sigfliegen an. So können gezielt Früch-
te beschädigt und als Köder genutzt
werden, um den Befall zu konzentrie-
ren und zu entsorgen. Befallene Früch-
te müssen aus dem Garten entfernt
oder mittels Solarisation (in geschlos-
senem, möglichst dunklem Plastik-
sack in die Sonne legen und bis zum
Tod der Tiere erhitzen) hygienisiert
werden. Erst danach dürfen Früchte
auf den Kompost, denn die meisten
Larven überleben das Kompostieren
wegen der nur kurzen Entwicklungs-
zeit. Das Kompostieren befallener Süd-
früchte wie Nektarinen sollte nur nach
vorheriger Solarisation erfolgen, um
keine weiteren Kirschessigfliegen ein-
zuschleppen.                     Erik Behrens

Gartenfachberater und

zertifizierter Pflanzendoktor

Das erste befallene Obst sind die
überwinterten Mistelbeeren, deshalb
sollte man Mistelbefall in der Nähe
der Pflanzenkulturen einschränken.
Gelbtafeln helfen nicht, Versuche mit
roten Leimtafeln stehen noch aus. Die
Tiere mögen Schatten. Wenn der Be-
stand ausgedünnt wird, sodass die
Früchte vollsonnig hängen, werden
sie kaum befallen. Aus diesem Grund
sollte man z.B. bei Wein die Beeren-
zone von Blättern befreien, bei Brom-
beeren keinen Busch wachsen lassen,
sondern die Ranken am Spalier locker
aufziehen.

Foto: Melanie Marfeld / Pixabay
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